
Darmstadt, den 13.3.2023

Nicht wetterfeste Beschriftungen im öffentlichen Raum 

Der Magistrat wird beauftragt, die Gefahrenabwehrverordnung in §4 Abs. 1 so anzupassen, dass nur eine 
dauerhafte Beeinträchtigung der Straßen, Wege und Plätze durch Sprühen oder Beschriften unter die 
Regelung fällt.

Nicht wetterfeste Malereien, Botschaften oder Graffiti, die nach kurzer Zeit ohne Aufwand der Stadt durch 
den Einfluss des Wetters getilgt werden, sollen nicht geahndet werden.
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